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RS OGH 1956/6/6 1Ob220/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1956

Norm

ABGB §863 J

ABGB §918

ABGB §1400

ABGB §1444

Rechtssatz

Akkreditive und Bankgarantien werden im Interesse des Kreditgebers befristet. Wenn aber der Kreditgeber nach Ablauf

der Frist die angebotenen Dokumente vorbehaltlos übernimmt und über die Ware verfügen konnte, so hat er damit

schlüssig zum Ausdruck gebracht, daß er insoweit vom Ablauf der Frist nicht Gebrauch machen und sich gemäß der

Akkreditivbestellung und Garantiezusage verhalten will.
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